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Die Bundesrechtsanwaltskammer nimmt die Gelegenheit wahr zur Stellungnahme zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Kinderschutzes (Kinderschutzgesetz) 
und beschränkt sich nachfolgend auf den die Rechtsanwaltschaft besonders tangie-
renden Bestandteil des Gesetzes, nämlich § 2 des Entwurfs mit der dort vorgesehenen 
Einschränkung der Verschwiegenheitspflicht unter den genannten Voraussetzungen.  

I.  

Die Verschwiegenheitspflicht ist Grundpflicht der Anwaltschaft, § 43 a Abs. 2 BRAO, 
zugleich ihr Recht, § 2 Abs. 1 BORA, Grundpfeiler anwaltlichen Selbstverständnisses 
sowie wesentliche Voraussetzung für das Vertrauensverhältnis zu den Mandanten. Der 
besonderen Bedeutung der berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht trägt § 203 Abs. 
1 Nr. 3 StGB Rechnung. Durch diese Vorschrift wird das unbefugte Offenbaren eines 
fremden Geheimnisses für einen Rechtsanwalt unter Strafe gestellt.  

Verstöße gegen die Verschwiegenheitspflicht, die ein Rechtsanwalt zur Abwendung 
von Schaden für ein Kind oder einen Jugendlichen für notwendig hielt, bedürfen eines 
Rechtfertigungsgrundes im Sinne des § 34 StGB, worauf die Gesetzesbegründung 
zutreffend hinweist.  

Die Bundesrechtsanwaltskammer spricht sich gegen eine darüber hinausgehende Be-
fugnis von Rechtsanwälten zur Offenbarung von Gefährdungen des Kindeswohls aus 
und plädiert dafür, das Gesetz auf die Heilberufe zu beschränken. Ansonsten wird sich 
kein Tatverdächtiger/Täter z. B. einer Kindesmisshandlung mehr vertrauensvoll an eine 
Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt wenden können, um sich von ihm beraten 
oder vertreten zu lassen. Er muss schließlich befürchten, dass seine Informationen, die 
er erteilen muss, um sachgerecht vertreten zu werden, gegen ihn verwendet und den 
Ermittlungsbehörden offenbart werden. Dem Betroffenen würde damit ein effektiver 
Rechtsschutz entzogen, seine Vertretung durch die Anwaltschaft käme faktisch nicht in 
mehr Betracht. Anders als Rechtsanwälte haben Ärzte und Psychotherapeuten häufig 
objektive Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls, während Rechtsanwäl-
te bei familienrechtlichen Auseinandersetzungen immer nur eine Seite hören und ihr 
auch Glauben schenken müssen.  

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Vorwurf des Kindesmissbrauchs in der 
Praxis inzwischen zu einer relativ häufigen Argumentation in Sorge- und Umgangs-
rechtssachen geworden ist. Es ist deshalb zu befürchten, dass der Vorwurf des Kin-
desmissbrauchs im Hinblick auf die geplante neue Befugnis zur Offenbarung als In-
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strument in Sorge- und Umgangsrechtsstreitigkeiten eingesetzt wird, um durch die In-
formation des Jugendamtes den Druck auf den Verfahrensgegner beträchtlich zu erhö-
hen. Dies gilt um so mehr, als die Jugendämter aufgrund der in der letzten Zeit aufge-
tretenen Fälle von Kindesmissbrauch und aufgrund des zunehmenden öffentlichen 
Drucks unverzüglich auf derartige Vorwürfe reagieren und im Sorge- und Umgangs-
rechtsstreit, in dem sie kraft Gesetzes Stellungnahmen unter dem Gesichtspunkt des 
Kindeswohls abgeben müssen, eine solche Stellungnahme nicht mehr unbefangen 
abgeben können.  

Die durch den Gesetzentwurf angesprochenen Konfliktfälle lassen sich im Einzelfall 
unter dem Blickwinkel der Nothilfe oder des übergesetzlichen Notstandes auch de lege 
lata lösen. Einer darüber hinaus gehenden Aufhebung der Strafbarkeit von Schweige-
pflichtverletzungen bedarf es jedenfalls für die Anwaltschaft nicht.  

II. 

Für den Fall, dass es zu einer Differenzierung zwischen Rechtsanwälten und sonstigen 
Berufsgeheimnisträgern, insbesondere Angehörigen der Heilberufe, nicht kommen 
sollte, hält die Bundesrechtsanwaltskammer die folgenden Änderungen des Gesetz-
entwurfs für geboten. Die Bedeutung der Verschwiegenheitspflicht erfordert es, dass 
die Voraussetzungen einer Befugnis zu ihrer Verletzung und damit für die Aufhebung 
der Tatbestandsmäßigkeit im Sinne des § 203 StGB einerseits genau definiert, ande-
rerseits auf das absolut Notwendige beschränkt werden.  

1. In § 2 Abs. 1 des Entwurfs wird angeknüpft an "gewichtige Anhaltspunkte für die 
Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen".  

Die Absätze 2 und 3, die konkret die Befugnis zur Verletzung der Verschwiegenheits-
pflicht regeln, knüpfen an Abs. 1 an. 

Die Formulierung ist zu ungenau und zu weit gefasst. Insbesondere der Begriff des 
Kindeswohls ist als solcher ein Begriff, unter den das gesamte Recht eines Kindes 
oder eines Jugendlichen an Gesundheit sowie körperlicher, geistiger und seelischer 
Entwicklungsförderung gefasst wird (s. § 1 Abs. 1 des Entwurfs).  

Es wird folgende Formulierung empfohlen:  
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 "Konkrete Anhaltspunkte für eine erhebliche Gefährdung des Wohls eines  
Kindes oder eines Jugendlichen, insbesondere Gefahr für Leben und körperli-
che oder psychische Gesundheit." 

2. Die Befugnis zur Verschwiegenheitsverletzung und Weitergabe von Erkenntnissen 
ist nach der Formulierung in § 2 Abs. 3 des Entwurfs von der Feststellung abhängig, 
dass die Personensorgeberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, eine Gefähr-
dungseinschätzung vorzunehmen oder eine Gefährdung des Wohls oder eines Ju-
gendlichen abzuwenden.  

Diese Anforderung wird sich häufig, wenn nicht sogar in der Regel, nicht erfüllen las-
sen. 

In der Praxis dürften es im Wesentlichen die im Familienrecht tätigen Rechtsanwälte 
oder Strafverteidiger sein, die im Rahmen ihrer Tätigkeit von einer erheblichen Kin-
deswohlgefährdung erfahren und vor der Frage stehen, das Jugendamt einzuschalten.  

Im Familienrecht ist es in der Regel so, dass personensorgeberechtigt beide Elternteile 
sind, und zwar grundsätzlich unabhängig von Trennung und Ehescheidung bzw. bis zu 
einer anderweitigen Entscheidung des Gerichts, §§ 1626, 1628, 1629 Abs. 1, 1687, 
1671 BGB.  

Die anwaltliche Vertretung bezieht sich in der Regel nur auf einen Ehegatten. Die Kon-
taktaufnahme mit dem anderen Ehegatten wird häufig nicht und im Übrigen auch nicht 
ohne Verstoß gegen das berufsrechtliche Verbot der Umgehung des Gegenanwaltes 
möglich sein. Auch ein Strafverteidiger wird sich häufig in einer vergleichbaren Situati-
on befinden.  

Während in Abs. 1 des Entwurfs das Gebot, mit den Personensorgeberechtigten die 
Situation zu erörtern und, soweit erforderlich, bei ihnen auf die Inanspruchnahme ge-
eigneter Hilfen hinzuwirken, durch den Nachsatz "soweit hierdurch der wirksame 
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht infrage gestellt wird", angemessen 
relativiert wird, bezieht sich in Abs. 3 dieser relativierende Halbsatz sprachlich nur auf 
das Gebot, die Betroffenen vorab darauf hinzuweisen, dass eine Information des Ju-
gendamtes beabsichtigt sei. Wichtiger wäre die Relativierung der Voraussetzungen, 
unter denen die Unterrichtung des Jugendamtes unter Verletzung der Verschwiegen-
heitspflicht erfolgen kann.  
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Praktikabler wäre folgende Formulierung:  

 "Ist ein Tätigwerden erforderlich, um eine Gefährdungseinschätzung vorzu-
nehmen oder eine erhebliche Gefährdung des Wohles eines Kindes oder ei-
nes Jugendlichen im Sinne von Abs. 1 abzuwenden, sind die in Abs. 1 ge-
nannten Personen befugt, dem Jugendamt die gewichtigen Anhaltspunkte für 
eine Kindeswohlgefährdung mitzuteilen. Sie sollen sich vorher vergewissern, 
dass die Personensorgeberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, an der 
Abwendung der Gefahr für das Kindeswohl mitzuwirken, und haben die Be-
troffenen vorab über die beabsichtigte Weitergabe von Informationen an das 
Jugendamt hinzuweisen, es sei denn, dass dadurch der wirksame Schutz des 
Kindes oder des Jugendlichen infrage gestellt wird." 

*   *   * 


